
Ich

..........................................................................................
(Name, Vorname) (Vollmachtgeber/in)

..........................................................................................
(Geburtsdatum)

..........................................................................................
(Straße)

..........................................................................................
(Postleitzahl und Ort)

..........................................................................................
(Telefon, Telefax)

..........................................................................................
(E-Mail)

erteile hiermit Vollmacht an

..........................................................................................
(Name, Vorname) (bevollmächtigte Person)

..........................................................................................
(Geburtsdatum)

..........................................................................................
(Straße)

..........................................................................................
(Postleitzahl und Ort)

..........................................................................................
(Telefon, Telefax)

..........................................................................................
(E-Mail)

Diese Vertrauensperson wird hiermit bevollmächtigt,
mich in allen Angelegenheiten zu vertreten, die ich im
Folgenden angekreuzt oder angegeben habe. Durch
diese Vollmachtserteilung soll eine vom Gericht ange-
ordnete Betreuung vermieden werden. Die Vollmacht
bleibt daher in Kraft, wenn ich nach ihrer Errichtung
geschäftsunfähig geworden sein sollte.

Die Vollmacht ist nur wirksam, solange die bevoll-
mächtigte Person die Vollmachtsurkunde besitzt und
bei Vornahme eines Rechtsgeschäfts die Urkunde im
Original vorlegen kann.

Vollmacht

Gesundheitssorge/Pflegebedürftigkeit

• Sie darf in allen Angelegenheiten der Gesund heits sorge
entscheiden, ebenso über alle Einzelheiten einer ambu-
lanten oder (teil-)stationären Pflege. Sie ist befugt, mei-
nen in einer Patientenverfügung festgelegten Willen
durchzusetzen.

Ja Nein

• Sie darf insbesondere in sämtliche Maßnahmen zur
Untersuchung des Gesundheitszustandes und in
Heilbehandlungen einwilligen, auch wenn diese mit
Lebensgefahr verbunden sein könnten oder ich einen
schweren oder länger dauernden gesundheitlichen
Schaden erleiden könnte (§ 1904 Abs. 1 BGB). Sie darf
die Einwilligung zum Unterlassen oder Beenden
lebensverlängernder Maßnahmen erteilen.

Ja Nein

• Sie darf Krankenunterlagen einsehen und deren
Herausgabe an Dritte bewilligen. Ich entbinde alle mich
behandelnden Ärzte und nichtärztliches Personal
gegen über meiner bevollmächtigten Vertrauensperson
von der Schweigepflicht.

Ja Nein

• Sie darf über meine Unterbringung mit freiheitsentzie-
hender Wirkung (§ 1906 Abs. 1 BGB) und über frei-
heitsentziehende Maßnahmen (z. B. Bettgitter, Medika -
mente u. ä.) in einem Heim oder in einer sonstigen
Einrichtung (§ 1906 Abs. 4 BGB) entscheiden, solange
dergleichen zu meinem Wohle erforderlich ist.

Ja Nein

Aufenthalt und Wohnungsangelegenheiten

• Sie darf meinen Aufenthalt bestimmen, Rechte und
Pflichten aus dem Mietvertrag über meine Wohnung
einschließlich einer Kündigung wahrnehmen sowie
meinen Haushalt auflösen.

Ja Nein

• Sie darf einen neuen Wohnungsmietvertrag  abschließen
und kündigen

Ja Nein

• Sie darf einen Heimvertrag abschließen und kündigen.

Ja Nein

Behörden

• Sie darf mich bei Behörden, Versicherungen, Renten-
und Sozialleistungsträgern vertreten.

Ja Nein



Vermögenssorge

• Sie darf mein Vermögen verwalten und hierbei alle
Rechtshandlungen und Rechtsgeschäfte im In- und
Ausland vornehmen, Erklärungen aller Art abgeben und
entgegennehmen, sowie Anträge stellen, abändern,
zurücknehmen,

Ja Nein

namentlich

• über Vermögensgegenstände jeder Art verfügen,
Ja Nein

• Zahlungen und Wertgegenstände annehmen,

Ja Nein

• Verbindlichkeiten eingehen,

Ja Nein

• Willenserklärungen bezüglich meiner Konten, Depots
und Safes abgeben. Sie darf mich im Geschäftsverkehr
mit Kreditinstituten vertreten (bitte beachten Sie hierzu
auch den nachfolgenden Hinweis).

Ja Nein

Hinweis: Für die Vermögenssorge in Bankangelegenheiten sollten Sie auf
die von Ihrer Bank/Sparkasse angebotene Konto-/Depotvollmacht zurück-
greifen. (Muster im Anhang) Diese Vollmacht berechtigt den
Bevollmächtigten zur Vornahme aller Geschäfte, die mit der Konto- und
Depotführung in unmittelbarem Zusammenhang stehen. Es werden ihm
keine Befugnisse eingeräumt, die für den normalen Geschäftsverkehr unnö-
tig sind, wie z. B. der Abschluss von Finanztermingeschäften. Die Konto-
Depotvollmacht sollten Sie grundsätzlich in Ihrer Bank oder Sparkasse
unterzeichnen; etwaige spätere Zweifel an der Wirksamkeit der
Vollmachtserteilung können hierdurch ausgeräumt werden. Können Sie Ihre
Bank/Sparkasse nicht aufsuchen, wird sich im Gespräch mit Ihrer
Bank/Sparkasse sicher eine Lösung finden. 

Für Immobiliengeschäfte, Aufnahme von Darlehen sowie für Handels ge -
werbe ist eine notarielle Vollmacht erforderlich!

• Schenkungen in dem Rahmen vornehmen, der einem
Betreuer rechtlich gestattet ist.

Ja Nein

• Folgende Geschäfte soll sie nicht wahrnehmen können:

............................................................................................

............................................................................................

............................................................................................ 

............................................................................................

............................................................................................

Post und Fernmeldeverkehr

• Sie darf die für mich bestimmte Post entgegennehmen
und öffnen sowie über den Fernmeldeverkehr entschei-
den. Sie darf alle hiermit zusammenhängenden Willens -
erklärungen (z. B. Vertragsabschlüsse, Kündigungen)
abgeben.

Ja Nein

Vertretung vor Gericht

• Sie darf mich gegenüber Gerichten vertreten sowie Pro -
zesshandlungen aller Art vornehmen.

Ja Nein

Untervollmacht

• Sie darf Untervollmacht erteilen.
Ja Nein

Betreuungsverfügung

• Falls trotz dieser Vollmacht eine gesetzliche Vertretung
(„rechtliche Betreuung”) erforderlich sein sollte, bitte
ich, die oben bezeichnete Vertrauensperson als Betreuer
zu bestellen.

Ja Nein

weitere Regelungen

............................................................................................

............................................................................................

............................................................................................

............................................................................................

............................................................................................

............................................................................................
(Ort, Datum)

............................................................................................
(Unterschrift des Vollmachtgebers/der Vollmachtgeberin) 

...........................................................................................
(Ort, Datum)

............................................................................................
(Unterschrift des Vollmachtnehmers/derVollmachtnehmerin)

(Hinweis: Wegen der grundsätzlich zu empfehlenden Registrierung der Vollmacht im Vorsorgeregister 
der Bundesnotarkammer vgl. Sie bitte die Erläuterungen auf Seite 15 dieser Broschüre.) 
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Die Gebühren für die Tätigkeit des Notars sind 
gesetzlich festgelegt und richten sich nach dem 
Geschäftswert der Vollmacht, der wiederum vom 
Vermögen des Vollmachtgebers abhängt. Bei 
einem Geschäftswert von z.B. 50.000 Euro fällt 
für die Beurkundung einer umfassenden Vorsorge-
vollmacht eine Gebühr von 66 Euro an. Die Min-
destgebühr beträgt 10 Euro. Bei Vermögen über 
500.000 Euro steigt die Beurkundungsgebühr auf 
den Höchstwert von 403,50 Euro. Die Gebüh-
ren schließen die Beratung, den Entwurf und die 
Beurkundung ein. Für die Beglaubigung der Unter-
schrift fallen wertabhängige Gebühren zwischen 
10 Euro und 130 Euro an (alle Angaben zuzüglich 
Umsatzsteuer.). Die Betreuungsbehörde erhält für 
eine Beglaubigung eine Gebühr von 10 Euro.

 Ergänzende Hinweise zu Frage 7, Seite 10 
(Registrierung der Vollmacht im Zentralen Vorsorge-
register der Bundesnotarkammer)

Die Bundesnotarkammer führt das Zentrale Vor-
sorgeregister. In diesem Register können Anga-
ben zu notariellen wie sonstigen Vorsorgevoll-
machten eingetragen werden. Dort können Sie 
im Zusammenhang mit der Registrierung Ihrer 
Vollmacht auch eintragen lassen, ob Sie beson-
dere Anordnungen und Wünsche zu Art und 
Umfang medizinischer Versorgung haben. Kommt 
es zu einem Betreuungsverfahren, kann das Vor-
mundschaftsgericht durch Abfrage bei dem Regis-
ter Kenntnis vom Vorhandensein einer Vollmacht 
erlangen. Damit wird vermieden, dass ein Betreu-
er nur deshalb bestellt wird, weil das Vormund-
schaftsgericht von einer Vollmacht nichts wusste. 
Das Gericht kann aufgrund der registrierten 
Daten beurteilen, ob eine für das Betreuungsver-
fahren relevante Vollmacht vorhanden ist und es 
deshalb mit der bevollmächtigten Person in Kon-
takt treten muss. 

Mit der Eintragung ist keine eigenständige Voll-
machtserteilung verbunden. Die Angaben zur Voll-
macht werden nicht inhaltlich überprüft. Vor allem 
wird nicht überprüft, ob eine wirksame Vollmacht 
erteilt wurde. Die Vollmachtsurkunde wird auch 
nicht bei dem Zentralen Vorsorgeregister hinter-
legt.
Um dem Vormundschaftsgericht den Kontakt mit 
der bevollmächtigten Person zu ermöglichen, 
sollten Sie auf jeden Fall auch deren Daten regis-
trieren lassen. Es empfiehlt sich, die Einzelheiten 
zuvor mit der bevollmächtigten Person zu bespre-
chen, insbesondere zu klären, ob sie mit der Regis-
trierung einverstanden ist.

Die Registereintragung kann unmittelbar von dem 
Vollmachtgeber selbst beantragt werden. Der 
Antrag kann aber auch über den Notar oder 
Rechtsanwalt gestellt werden, der bei der Erstel-
lung der Vollmacht mitgewirkt hat. Zum Teil sind 
auch die Betreuungsvereine und Betreuungsbehör-
den bei der Antragstellung behilflich.

Wollen Sie die Eintragung selbst veranlassen, kön-
nen Sie dies online über das Internet unter  www.
vorsorgeregister.de tun. Das hat den Vorteil, dass 
die von Ihnen eingegebenen Daten automatisiert 
und somit wesentlich schneller weiterverarbeitet 
werden können. Der Antrag über das Internet ist 
zudem kostengünstiger als ein postalischer Antrag. 
Außerdem entfällt eine nicht immer auszuschlie-
ßende Fehlerquelle bei der Erfassung schriftlicher 
Anträge.
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Für die Registrierung Ihrer Vollmacht fallen einmalig aufwandsbezogene Gebühren 
an, wobei in der Grundgebühr die Eintragung der ersten bevollmächtigten Person 
enthalten ist. Folgende Gebühren werden von der Bundesnotarkammer für einen 
von Ihnen selbst gestellten Antrag erhoben:

  Der Antrag auf Eintragung, Änderung, Ergänzung oder  
Löschung eines Eintrags wird online über  
www.vorsorgeregister.de gestellt: 15,50 Euro

  Der Antrag auf Eintragung, Änderung, Ergänzung oder   
Löschung eines Eintrags wird schriftlich gestellt: 18,50 Euro

  Erhöhungsgebühr für jede weitere bevollmächtigte Person 
bei einem online gestellten Antrag über  
www.vorsorgeregister.de: 2,50 Euro

  Erhöhungsgebühr für jede weitere bevollmächtigte Person  
bei schriftlichem Antrag: 3,00 Euro

Bei Zahlung durch Lastschrifteinzug ermäßigen sich die Gebühren um: 2,50 Euro

Bei einer Antragstellung über institutionelle Nutzer des Vorsorgeregisters, insb. 
Notare, Rechtsanwälte, zum Teil auch Betreuungsvereine und Betreuungsbehör-
den, können sich die Gebühren nochmals ermäßigen (auf bis zu 8,50 Euro).

Für eine postalische Antragstellung sollten Sie die 
hierfür vorgesehenen speziellen Antragsformulare 
verwenden, die Sie bei der Bundesnotarkammer 
unter der folgenden Adresse anfordern können:

Bundesnotarkammer
– Zentrales Vorsorgeregister –
Postfach 08 01 51
10001 Berlin

An diese Adresse können Sie die ausgefüllten For-
mulare dann auch zurücksenden.

  Zusätzliche Erläuterungen zu Frage 8, Seite 10 
(Wirkung der Vollmacht über den Tod hinaus)

Nach dem Gesetz endet ein Auftrag im Zweifel 
nicht mit dem Tod des Auftraggebers. Da der Voll-
macht ein Auftrag zugrunde liegt, ist der Bevoll-
mächtigte also im Zweifel auch nach dem Tod des 

Vollmachtgebers befugt, von seiner Vertretungs-
macht Gebrauch zu machen. Seine Erklärungen 
berechtigen und verpflichten die Erben hinsichtlich 
des Nachlasses. Die Erben können Rechenschaft 
vom Be voll mächtigten verlangen und die Voll macht 
widerrufen. Diese Wirkung Ihrer Vollmacht über 
den Tod hinaus können Sie aber auch ausschlie-
ßen, indem Sie eine entsprechende Bestimmung 
in die Vollmachtsurkunde aufnehmen. Enthält Ihre 
Vollmacht einen derartigen Ausschluss, kann es 
aber sein, dass bei Verwendung der Vollmacht zur 
Vornahme von Rechtsgeschäften eine Lebensbe-
scheinigung verlangt wird.
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Noch zwei wichtige Hinweise zur Vollmacht:

1.   Eine Vollmacht, die zur Vertretung in Vermö-
gensangelegenheiten befugt, sollte in keinem 
Fall Zweifel am Eintritt ihrer Wirksamkeit zulas-
sen. Sie sollten daher einleitend nicht etwa 
schreiben:

  „Für den Fall, dass ich selbst einmal nicht mehr 
handeln kann, soll an meiner Stelle...“ o. ä. 
Damit bliebe nämlich für den Rechtsverkehr 
ungeklärt, ob diese Voraussetzung wirklich 
eingetreten ist. Es wäre auch unzweckmäßig, 
die Gültigkeit der Vollmacht etwa von ärzt-
lichen Zeugnissen über Ihren Gesundheits-
zustand abhängig zu machen. Dies würde 
wiederum Fragen aufwerfen, z. B. wie aktu-
ell diese Bescheinigungen jeweils sein müs-
sen. Eine Vollmacht zur Vorsorge ist nur dann 
un ein geschränkt brauchbar, wenn sie an keine 
Bedingungen geknüpft ist.

2.  Wollen Sie die Person Ihres Vertrauens auch 
zur Wahrnehmung von Bankangelegenheiten 
bevollmächtigen, ist es ratsam, diese Vollmacht 
gesondert auf dem von den Banken und Spar-
kassen angebotenen Vordruck „Konto-/Depot-
vollmacht – Vorsorgevollmacht“ zu erteilen. In 
dieser Vollmacht sind die im Zusammenhang 
mit Ihrem Konto oder Depot wichtigen Bank-
geschäfte im Einzelnen erfasst. Es empfiehlt 
sich, diese Vollmacht in Ihrer Bank in Anwe-
senheit eines Bankmitarbeiters auszufüllen. Ihr 
Kreditinstitut wird Sie sicherlich gerne beraten. 
Wenn Sie zum Abschluss eines Verbraucher-
darlehensvertrages bevollmächtigen wollen, 
müssen Sie die Vollmacht notariell erteilen.

Das Muster einer Vorsorgevollmacht finden Sie 
zum Ausdrucken auf den Seiten 41 und 42 dieser 
Datei.

Bitte beachten Sie:

  Die vorgesehenen Kästchen zum Ankreuzen 
und die Leerzeilen sollen Ihnen eine indivi-
duelle Gestaltung der Voll  macht nach Ihren 
Bedürfnissen ermöglichen. Dies bedingt 
aber auch, dass Sie sich jeweils für 
„Ja“ oder „Nein“ entscheiden. Lassen
Sie etwa eine Zeile unangekreuzt oder fül-
len versehentlich beide Kästchen aus, ist 
die Vollmacht in diesem Punkt unvollständig 
bzw. widersprüchlich und ungültig. Wollen 
Sie in die vorgesehenen Leerzeilen nichts 
eintragen, so sollten Sie mit Füllstrichen den 
Vorwurf möglicher nachträglicher Verände-
rung entkräften. Bitte verwenden Sie Sorg-
falt auf das Ausfüllen!

  Die Unterschrift des Bevollmächtigten ist 
keine Wirksamkeitsvoraussetzung der Voll-
macht. Die vorgesehene Zeile hierfür soll 
Sie nur daran erinnern, dass die frühzeitige 
Einbindung Ihrer Vertrauensperson höchst 
sinnvoll ist.

  Bei Zweifeln oder Unsicherheiten sollten Sie 
unbedingt anwaltlichen oder notariellen Rat 
suchen oder die Hilfe eines Betreuungsver-
eins in Anspruch nehmen.
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